
Verbandsnachrrchten

Beendigung eines Unterpachtvertrages

nach Kündigung durch den Pächter
für alle 6artenfieunde hommt einmal det Tag des Abschieds vom geliebten 6arten, der

oftmals unter [ntbehtungen und mit gtoßem [ngagement gestaltet wurde und das [eben

der tamilie über viele Jahre hinweg bereichert hat. t}amit alles reibungslos abläuft, sind

einige Echpunhte einzuhalten.

» l(ündigung

Ein K erngarten hann llstgemäß nur zum 30. November eines lahres

gehund gt werden Eine KÜndigung dutch den Pächter muss dem

Vorstand schriltlich und mit Urterschrilt aller Pächter spätestens

b s zum dritten Werhtag im Julr vorliegen. Nach erlolgter Kundigung

bestätrgt der Vetetn die Beerdigung des Pachtverttages zum 30.11

Bei späterer Kündigung endet der Vertrag erst arn 30.11 des Fol-

ge.1ahtes Wenn ein Nachpächter vothanden st, hann der Vertrag im

gegenseitigen E nvetnehmen naturlrch auch vorzertig durch Aufhe

bungsvertrag beendet wetden

» Pflicht zst tlleltermittlung

Die \rVertermtttlung ururde bereits bei Vertragsabschluss vere nbart

Entsprechend löst der Vorstand im Auftrag und auf Kosten des

abgebenden Pächters (:o z: furo) die Wertermittiung aus Erne

Übersicht der Wertermittler stel t die Geschaftsstelle des Stadtver-

bandes fur die Vorstände bereit

De Bewettung isi unvetzlchtbar, auch wenn »der Garten ver

schenht« werden soL. Allein drese Fotmu ierung zeigt betelts einen

häufrgen lrttum. Es gibt hetnen Garten zu verschenhen, zu vererben

oder zu verhaufen llas Gartenland gehört einem Verpächter, nur Baulich-

heiten und Aapflanzungen hönnen einem Nachpächter übergeben werden'

lur 5icherung des Bestands der Gartenanlage hat der abgebende

Pächter den Kletngarten von sämtltchen Baulichherten, baultchen

Anlagen, Anpflanzungen und beweglrchen Gegenständen zu berau'

nen, soweit sich nicht ein von Veretn bestättgter Nachpäcnter zur

Übernahne des zulässigen Etgentuns bereit erklart (vCl § u- UPV).

We che Baul chheiten und Anpflanzungen zuläss g sind' erglbt sich

ars dem Blndeshleingartengesetz (BKleingG) und der Rahmenhlein

gartenordnung

N cht bewertet werden bewegliches lnventar, Spielgeräte sowle

Waid- und Parhbäume.

» Bestandsschutz

Füt vor dem 03.10 1qqc rechtmäßlg err chtete und unverändert

genutzte Lauben und andere der hleingärinerlschen Nutzung dle'

nende bauliche Anlagen besteht Bestandschutz gem § 20a Nr. /
BKlelngG Wenn unzulässige Baulichherten oder GehÖlze nach dem

03.10.1990 geduldet oder gar mit Erlaubnls des Votstandes err ch

tet bzw gepflanzt wurden, besteht hein Bestandschutz Darauf ist

durch den Vereinsvorstand htnzuweisen und die Beseitigung bis zur

Wertermittlung zu fordern.

» Wertermittlungsprotoholl

lm Ergebnis der Wertermittlung wird ein Protoholl gelertigt, in wel

chem die zulässigen Anpflanzungen und Bau ichheiten sowre der

Aulwand zur Beseittgung noch immer vorhandenet MissstänCe er

lasst wetden. Das Protoholl ist zu unterschreiDen u:c eine Aus-

fertigung dem Stadtverband zl Übergeben E nwärCe geg."r das

Protoholl hönnen schrift ich nnerhalb von zwei Wochen be m Vet

elnsvorstand eingereicht werden

» Beseitigung ufizu!ässiger §achserhalte

Prinzipiell ist der bisher ge Pächter, er ist EigentÜmer der Baulich-

heiten und Anpflanzungen, zur Beseit gung verpfl chtet m Ausnah-

nelall hann diese Verpfltchtung in der Kallvettrag autgenommen

und riutch der Vorstand per Pachtverirag dem Nachpächter uber

tragen werden.

» Nachpächter

Laut Unterpachtvettrag entsch,eidet der Ve-pachter Über d e Neu

verpachtung Nach lr,1Ög ichhe t werden d e K nder e nes Pächters

bevotzugt oder Vorsch äge des abgebenden Pächters berÜchslch

trgt Ega ob Famil enangehÖrige oder Ftemde, d ese mÜssen sich

um dle Vereinsmttgl edschalt bewetben Der Vere n hat das Rechi,

d e Bewerber abzulehnen oder auf eine bestehende Warte lste zl

verwel s en.

» 6artenübergahe

Die Patzel e st bts zum Verttagsende verttagsgetecht zu nltzen

Dabe dürlen bewertete Anplanzungen und Baul chheiten nlchi 
":-

andett oder entlernt werder:

Prinzip e ist die Parzel e nach Vertragsende dem Vere i -- ''
teren Verpachtung herauszugeben. Dies gi t auch, ur:-- :r -'-:
heinen Nachpächter grbt Der abgebende Päthier 'r i:':- -i-
spruch, d e Patzelle so lange zu beha ten, b s e:- ',. ='- = ren

gewunschten Kaulpreis fÜr sein EigentL:m zah, -.-' --- es aut

eine Abst mmufg zw schen Vorstand unC l'.:- .- . -. 
sÖrnen

eine weitere Frist fÜr dre Pächtersuche 1'E'; --: .- - ,': cher det

abgebende Pächter die Parzelle pflegt -'- . -'- =- -rägt Kommt

es zu heinet Regelung oder lst C::. '',- :-: ': 3n, wlrd der

Pächter zut Herausgabe der P:,.2e =:, --'-- - -- 
't es einen lnte-

ressenten gibt oder nicht

Wenn dre Parzelle rreriragsgeie,- =:- --:i ,lrd bebaut wurde,

wttd es heine Probleme geben ,",.' . -- --s:cler ist oder z' B'

ungenehmtgte l,le tbaulen r.:: : r:: . lnd große NadelgehÖlze

sein Etgen nennt, scl te sli: t=:- := , g rli rJem Vorstand in Ver

bindung setzen unC c e Sr.r.i:- -=:lrechen
Frank hoffmann


